
Anlage 2 c
Sonderregelungen

für Ärzte und Zahnärzte
an den in den Sonderregelungen 2 a und 2 b genannten

Anstalten und Heimen
(SR 2 c BAT-KF)

Nr. 1
Zu §§ 1 und 2

– Geltungsbereich –

Diese Sonderregelungen gelten für die Ärzte und Zahnärzte (Ärzte), die in den Einrich-
tungen beschäftigt werden, die in den Sonderregelungen 2 a und 2 b genannt sind.

Nr. 2
Zu § 7

– Ärztliche Untersuchung –

1Der Arbeitgeber kann den Arzt auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen
lassen. 2Auf Verlangen des Arztes ist er hierzu verpflichtet.

Nr. 3
Zu § 8

– Allgemeine Pflichten –

(1) 1Zu den dem Arzt obliegenden ärztlichen Pflichten gehört es auch, ärztliche Beschei-
nigungen auszustellen und Fürsorge- und Beratungsstellen zu betreuen. 2Der Arzt kann
vom Arbeitgeber auch verpflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit
des leitenden Arztes oder für einen Belegarzt innerhalb des Anstaltsbereiches zusätzlich
tätig zu werden.

(2) Zu den dem Arzt aus seiner Haupttätigkeit obliegenden Pflichten gehört es ferner, am
Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen.

1Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhält der Arzt einen nicht gesamtversor-
gungsfähigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,11 Euro. 2Dieser Betrag verändert sich zu
demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie die Stundenvergütung der Vergü-
tungsgruppe II ….
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(3) Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden, gehört zu
den dem Arzt obliegenden Pflichten aus seiner Haupttätigkeit.

Protokollnotizen zu Absatz 2:

1. Der Arbeitgeber hat zu gewährleisten, dass die ärztliche Versorgung der Patienten im
Krankenhaus auch dann gesichert ist, wenn der Arzt während der regelmäßigen Ar-
beitszeit, während des Bereitschaftsdienstes oder während einer Rufbereitschaft zum
Einsatz im Rettungsdienst herangezogen wird.

2. Ein Arzt, der nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr klinisch tätig war,
ist grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heranzuziehen.

3. Ein Arzt, der aus persönlichen oder fachlichen Gründen (z. B. Vorliegen einer aner-
kannten Erwerbsminderung, die dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flug-
unverträglichkeit, langjährige Tätigkeit als Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungs-
dienst nicht zumutbar ist, darf grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst he-
rangezogen werden.

4. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln des Arztes
vorliegt, ist der Arzt von etwaigen Haftungsansprüchen freizustellen.

5. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn dem Arzt wegen der Teilnahme am Ret-
tungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leistungen vom Arbeitgeber oder
von einem Dritten (z. B. private Unfallversicherung, für die der Arbeitgeber oder ein
Träger des Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsan-
sprüche usw.) zustehen. 2Der Arzt kann auf die sonstigen Leistungen verzichten.

Nr. 4
Zu § 9

– Schweigepflicht –

Der Arbeitgeber darf vom Arzt nur verlangen, dass Unterlagen im Sinne von § 9 Abs. 3,
die ihrem Inhalt nach von der ärztlichen Schweigepflicht erfasst werden, an seinen ärztli-
chen Vorgesetzten herauszugeben sind.

Nr. 5
Zu § 11

– Nebentätigkeit –

(1) Der Arzt kann vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit Unterricht zu
erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wissenschaftliche Ausarbeitun-
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gen, die von einem Dritten angefordert und vergütet werden, zu erstellen, und zwar auch
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit des leitenden Arztes.

Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissenschaftliche
Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so hat der Arzt nach Maßgabe seiner
Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser Vergütung.

1In allen anderen Fällen ist der Arzt berechtigt, für die Nebentätigkeit einen Anteil der von
dem Dritten zu zahlenden Vergütung anzunehmen. 2Der Arzt kann die Übernahme der
Nebentätigkeit verweigern, wenn die angebotene Vergütung offenbar nicht dem Maß sei-
ner Beteiligung entspricht.

Im übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen verweigert werden.

(2) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal oder Material
des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden.

(3) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material des
Arbeitgebers in Anspruch genommen, so hat der Arzt dem Arbeitgeber die Kosten hierfür
zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu erstatten sind. 2Die Kosten können in
einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden.

Nr. 6
Zu Abschnitt IV
– Arbeitszeit –

Erhält der Arzt auf Grund von Nummer 5 Abs. 1 eine Vergütung, so ist die für diese
Nebentätigkeit aufgewendete Zeit keine Arbeitszeit im Sinne des Abschnitts IV.

Nr. 7
Zu § 15

– Regelmäßige Arbeitszeit –

1Ärzte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von
zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen.

Nr. 8
Zu § 15 Abs. 6 a bis 6 c

– Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft –

(1) (gestrichen)
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(2) Zum Zwecke der Vergütungsberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnitt-
lich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als
Arbeitszeit gewertet:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb
des Bereitschaftsdienstes

Bewertung als
Arbeitszeit

A                0 bis 10 v. H. 15 v. H.

B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.

C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.

D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt,
wenn der Arzt während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfah-
rungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.

b) Entsprechend der Zahl der vom Arzt je Kalendermonat abgeleisteten Bereitschafts-
dienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Ar-
beitszeit gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste im
Kalendermonat

Bewertung als
Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v. H.

9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v. H.

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v. H.

(3) (gestrichen)

(4) (gestrichen)

(5) 1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Neben-
abrede (§ 4 Abs. 2) zum Arbeitsvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei
Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.

(6) 1Leistet der Arzt in der Regel nur Rufbereitschaft und nicht auch Bereitschaftsdienst,
dürfen im Kalendermonat nicht mehr als zwölf Rufbereitschaften angeordnet werden.
2Diese Zahl darf überschritten werden, wenn sonst die Versorgung der Patienten nicht
sichergestellt wäre.

Die anfallenden Rufbereitschaften sollen auf die an der Rufbereitschaft teilnehmenden
Ärzte gleichmäßig verteilt werden.
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1Die Vergütung für Rufbereitschaft kann durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pau-
schaliert werden. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende
kündbar.

(7) Im Kalendermonat dürfen
in den Stufen A und B nicht mehr als sieben,
in den Stufen C und D nicht mehr als sechs

1Bereitschaftsdienste angeordnet werden. 2Diese Zahlen dürfen vorübergehend überschrit-
ten werden, wenn sonst die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt wäre. 3Leistet der
Arzt auch Rufbereitschaft, ist dies bei Anwendung des Satzes 1 in der Weise zu berück-
sichtigen, dass zwei Rufbereitschaften als ein Bereitschaftsdienst gelten.

1Ein Wochenendbereitschaftsdienst darf in den Stufen C und D nicht zusammenhängend
von demselben Arzt abgeleistet werden. 2Nach einem zusammenhängenden Wochenend-
bereitschaftsdienst oder einem anderen entsprechend langen Bereitschaftsdienst ist eine
Ruhezeit von mindestens zwölf Stunden dienstplanmäßig vorzusehen.

Wird der Arzt an einem Kalendertag, an dem er eine Arbeitszeit – ausschließlich der Pausen
– von mindestens siebeneinhalb Stunden abgeleistet hat, zu einem Bereitschaftsdienst der
Stufe C oder D herangezogen, der mindestens zwölf Stunden dauert, soll ihm nach diesem
Bereitschaftsdienst eine Ruhezeit von mindestens acht Stunden gewährt werden; dies gilt
nicht, wenn bei Gewährung der Ruhezeit die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt
wäre.

Unterabsatz 3 gilt entsprechend nach einer mindestens 24stündigen ununterbrochenen In-
anspruchnahme durch Arbeit und Bereitschaftsdienst zwischen 6 Uhr an einem Sonntag
oder einem Wochenfeiertag und 9 Uhr am folgenden Tag.

1Unbeschadet der Unterabsätze 3 und 4 ist, von Notfällen abgesehen, dem Arzt nach einem
Bereitschaftsdienst von mindestens zwölf Stunden in dem erforderlichen Umfang Arbeits-
befreiung zu gewähren, wenn er nachweist, dass seine Inanspruchnahme während des Be-
reitschaftsdienstes über 50 v. H. hinausgegangen ist. 2Die Zeit der Arbeitsbefreiung ist
Freizeitausgleich im Sinne des § 15 Abs. 6 a Unterabs. 3.

Der Arzt, der ständig Wechselschichtarbeit (§ 15 Abs. 8 Unterabs. 6) zu leisten hat, soll
im Anschluss an eine Nachtschicht nicht zum Bereitschaftsdienst herangezogen werden.

(8) 1Für die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im Sinne des Absatzes 2 Buch-
stabe b und des Absatzes 7 Unterabs. 1 rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom Dienst-
beginn des einen bis zum Dienstbeginn des folgenden Tages oder innerhalb eines anders
eingeteilten gleichlangen Zeitraumes (24-Stunden-Wechsel) vor, zwischen oder nach der
dienstplanmäßigen Arbeitszeit geleisteten Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereit-
schaftsdienst. 2Werden die innerhalb des 24-Stunden-Wechsels anfallenden Bereitschafts-
zeiten nicht von demselben Arzt geleistet, oder wird innerhalb von 24 Stunden in mehreren
Schichten gearbeitet, rechnen je 16 Bereitschaftsstunden als ein Bereitschaftsdienst.
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1Die vom Dienstende am Samstag bis zum Dienstbeginn am Montag zusammenhängend
geleisteten Bereitschaftszeiten (Wochenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei Bereit-
schaftsdienste. 2Das gleiche gilt für die vom Dienstende am Tage vor einem Wochenfei-
ertag bis zum Dienstbeginn am Tage nach dem Wochenfeiertag zusammenhängend ge-
leisteten Bereitschaftszeiten. 3Unterabsatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

Für die Feststellung der Zahl der Rufbereitschaften im Sinne des Absatzes 6 Unterabs. 1
und des Absatzes 7 Unterabs. 1 Satz 3 gilt Unterabsatz 2 entsprechend.

1Die Ruhezeiten im Sinne des Absatzes 7 Unterabs. 2 bis 4 können auch mit dienstplan-
mäßig freien Tagen zusammenfallen. 2Sie sollen, soweit möglich, zum Freizeitausgleich
nach § 15 Abs. 6 a Unterabs. 3 verwendet werden.

Nr. 9 bis 11

(gestrichen)

Nr. 12
Zu § 61

– Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen –

Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom gesetzlichen Vertreter des Trägers der
Anstalt ausgestellt.

Nr. 13
Zu § 68

– Sachleistungen –

1Eine dem Angestellten gewährte Verpflegung wird mit dem nach der jeweiligen Sachbe-
zugsverordnung geltenden Wert auf die Vergütung angerechnet. 2Bei Diätverpflegung
können arbeitsvertraglich höhere Sätze vereinbart werden.

Nr. 14

(gestrichen)

Sonderregelungen 2 d bis 2 k

…
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